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 RETAVAL
 Vorpensionierungsrente 
 Bauhandwerksbetrieb



Beiträge
Die Beiträge müssen bis zum Erreichen des Rücktrittsalters, bis zu 
einem Invaliditätsgrad von 70% oder bis zum Todesfall bezahlt 
werden.
Dem Arbeitnehmer werden 0.85% des Bruttolohnes abgezogen. 
Der Arbeitgeber bezahlt ebenfalls 0.85% des Bruttolohnes.

Anspruch auf volle Leistungen
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf die RETAVAL 
Vorpensionierungsrente, wenn er die letzten 15 Jahre, die unmittelbar 
dem Alter der Vorpensionierungsrente vorangehen, in einem der 
RETAVAL unterstellten Berufen gearbeitet hat. 
Man hat frühestens 3 Jahre vor Erreichen des ordentlichen AHV Alters 
Anspruch auf die Vorpensionierungsrente. 
RETAVAL zahlt die Vorpensionierungsrente bis zum Erreichen des 
ordentlichen AHV Alters aus (Stand 2020, Männer 65 Jahre, Frauen 64 
Jahre).

Während dem Anspruch bezahlt RETASV die vollen  
AHV-Rentenbeiträge. 
 
Der Versicherte muss seine Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise 
aufgeben und darf die Leistungen der Arbeitslosenkasse nicht 
beanspruchen.

Die Rente ist nicht auf die Hinterbliebenen des verstorbenen 
Versicherten übertragbar.

RETAVAL
RETAVAL ist der Name der Stiftung, welche für die 
Vorpensionierungsrente in Bauhandwerksbetrieben des Kantons 
Wallis verantwortlich ist. 
 
Die Leistungen können 3 Jahre vor Erreichung des ordentlichen 
AHV-Alters (Stand 2020, 65 Jahre für Männer und 64 Jahre für Frauen) 
bezogen werden.

Welche Berufe zählen zu den Versicherten?
Gesamtarbeitsverträge des Metallbaugewerbes, des 
Elektroinstallations- und Freileitungsgewerbes, der Heizung-, 
Lüftung- und Klimabetriebe, des Spengler-, Dachdecker- und 
Sanitärinstallationsgewerbes, des Landschaftsgärtnereisektors 
und der Unternehmen des industriellen Rohrleitungsbaus sind der 
Stiftung RETAVAL angeschlossen.  

Beginn der Versicherung
Man ist RETAVAL ab dem 1. Arbeitstag unterstellt, wenn man in einer 
der obenstehenden Branchen arbeitet.

Ende der Versicherung
Der Anspruch auf RETAVAL verfällt, falls das Arbeitsverhältnis aus 
einem anderen Grund als der Vorpensionierung endet. 
Der Anspruch verfällt ebenfalls, wenn die Invalidenrente 70% 
übersteigt oder bei Todesfall.
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Die Vorpensionierungsrente beträgt 75% des massgebenden Lohns. 
Als massgebenden Lohn bezeichnet man den Durchschnitt des 
Jahresbruttolohnes der letzten 3 Jahre. 
Die Vorpensionierungsrente kann aber 54‘000 Fr. jährlich oder 
4‘500Fr. monatlich nicht überschreiten.

Beispiel 
Sanitär

Bedeutung Betrag in CHF Rechnung
Massgebender Lohn 60‘000
Jährliche Rente 45‘000 60‘000 :100 *75
Monatliche Rente 3‘750 45‘000 :12

Keinen Anspruch
Kein Anrecht auf die Vorpensionierungsrente haben Versicherte, die 
eine Invalidenrente von 70% oder höher haben sowie Versicherte, 
welche die Weiterführung der Versicherung nicht in Anspruch 
genommen haben.

Der Anspruch auf die Leistung kann nicht rückwirkend beansprucht 
werden.

Die Versicherung weiterführen
Bei Arbeitslosigkeit kann man die Versicherung mit Einzelbeiträgen 
weiterführen. Während den letzten 10 Jahren vor dem Anspruch 
auf die Vorpensionierungsrente können Einzelbeiträge einbezahlt 
werden. Diese Einzelbeiträge können maximal 24 Monate, davon 
höchstens 12 aufeinanderfolgend, einbezahlt werden. 
Bei den Einzelbeiträgen bezahlt man den Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberteil. Dieser beträgt gesamthaft 1.7% vom massgebenden 
Lohn.

Kürzung der Vorpensionierungsrente
Die Vorpensionierungsrente wird proportional zum Invaliditätsgrad 
gekürzt.
Falls die 15 Jahre Beitragszeit nicht erfüllt werden, wird die Rente um 
1/15 pro fehlendes Jahr gekürzt.
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Berechnungsgrundlage Volle Renten
Durchschnittliches 

massgebendes 
Jahreseinkommen

75%

Monatlich Jährlich

20‘000 1‘250 15‘000
24‘000 1‘500 18‘000
28‘000 1'750 21‘000
32‘000 2‘000 24‘000
36‘000 2‘250 27‘000
40‘000 2‘500 30‘000
44‘000 2‘750 33‘000
48‘000 3‘000 36‘000
52‘000 3‘250 39‘000
56‘000 3‘500 42‘000
60‘000 3‘750 45‘000
64‘000 4‘000 48‘000
68‘000 4‘250 51‘000
72‘000 4‘500 54‘000

Maximum 4‘500 54‘000

Kontaktdaten RETAVAL
Vorpensionierungskasse zugunsten des Bauhandwerksbetriebe des 
Kantons Wallis
Rue de la Dixence 20  
Postfach 141 
1951 Sitten 
Tel 027 327 51 11
www.retaval.ch

Das Antragsformular 
www.retaval.ch  -> Leistungen -> Leistungsanfrage -> Dokumente -> 
Leistungsantragformular

Alle Informationen stammen aus dem RETAVAL Reglement Auflage 2012

7



20

Syna die Gewerkschaft - Kantonsstrasse 11 - 3930 Visp - visp@syna.ch - 027 948 09 30 - 075 426 86 02 


